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al« Bürger unb Solbat. 3Me ©efftlfcben woden

wir nicht In ben Solbatenrccf ftecfen 5 fie mögen
In ben Etat aufgenommen werben, werben aber bei

grieben«;cit in ber ihnen »om Staate angemlefenen

Stedttng beffer paffen.
2Ba« nun bie Slufenthalter unb «Rttbergelaffenen

anbetrifft, fo werben fle naturgemäß ben 3Menft

machen, wo fle flnb, infofern fte burd) bie bürger«
Hebe ©efeftgebung bc« betreffenben Äanton« feinen

eigenen Bürgern nicht hlntangefeftt werben. 3ft bfe«

ber gad, fo wfrb ihnen «Rfemanb ba« SRecbt ah«

fprechen woden, ben 35fenff ba ju machen, wo man
fle al« Bürger anerfennt. Etngetbeilte machen ben

25ienft bei Ihren Äorp«.
©änjllcb Unbemittelte, beren 3abl bei ber unent«

geltltcben Bewaffnung unb Befleibung eine bötft
mtnime fein wirb, fod bie ©emeinbe ober ber Staat
unterflüften.

©egenüber öffentlichen Beamten unb beren gunf«
tfonen werben bie Behörben wie bi« babtn gerne
«Jtücfficbt nehmen. 3Me Saren ber «Rlcbtbfenftpflld>«

tigen muffen auf eine $öbe gebracht werben, bie

mit ben Dpfern, welche ber 35ienftpflid)tige bringt,
in einem gebübrenben Berhältniffe flehen.

«JBtr gehen jum witfliehen 35ienfle über.

35le Eintbeftung ber 25ienftpflicbttgen bem Sitter

nach In 2lu«jug, «Referee unb ganbweljr »on gleicher

Stärfe bürfte wohl ba« «Ratfonedfle fein. Slde Uehel»

ftänbe, welcbe bi« Jeftt befm Uebertrttt ber Sllter««

flaffen refultfrten, würben hiebet wegfaden.
35er Uehertrltt »om Slu«jug in bie «Referüe fönnte

tale quäle gefchehen, eine Slbnahme »on Dffljieren
unb «JRannfcbaft in golge »on Sobe«fad ober anbe«

rer eingetretener Umflänbe wegen, würbe nicht nach«

tbeilifl auf ben Effeftf»ftanb (Sodetat) einwlrfen,
ba Im Slu«juge auf eine Ueberfchreitung ber feflge«

feftten 3abl Bebacht genommen werben müßte. Slucb

würbe im Äriege eine gute Slnjaljl Solbaten jur
Beforgung ber Äranfen unb ber fm ©efedit Berwun-
beten abgehen, fad« man nicht »orjiebt, ein eigene«

Äorp« blefür aufjufteden.
Sldenfad« feblenbe Dffijfere ber SReferoe müßten

au« ben Untercfftjieiyn unb biefe wieber au« ber

«JRannfcbaft refrutirt werben. — 35a«felbe gilt »on
ber Sanbwebr. 35epot« für Erfaftmannfrhaften flnb
unerläßlich, wenn man nicht ewig fombtniren wid.

25er »om fytvxn Berfaffer ber „Bunbe«re»ffion
unb «JRilitärorganlfation" gemachte Borfchlag, ben

Slu«tritt be« Stu«juge« in bie [Referee auf ba« »od=

enbete 29. 3aht unb ben ber SReferoe in bie fianb«

wehr auf ba« 38. 3<*br feftjufeften, fdjtint fo jweef«

mäßig al« bidig.
Slucb gegen bie Belaffung ber Dffijiere fm Slu««

jug um jwei 3abre länger hätten wir nicht« ein«

juwenben, wenn eine folche «JRaßregel nicht ftörenb
wirfen würbe. «JBir glauben, e« werbe »on ent«

fchfebenem Borthelle fein, bfe Einheit burd) ba« ganje
25ienfialter binbureb intaft ju laffen.

35ie Bertbeilung ber Slrmee auf bie Äantone fädt
nicht mehr in Betracht. 35ie «JRilitärfreife werben

wabrfcbeinlfd) fo eingetbeilt werben, baß ein Jeber

berfelben eine höhere miUtärffdje Einheit repräfentirt.

3ft bfefe« nfcht burchführbar, fo wfrb man ba«

nötfjige «JRaterfal an Dffljferen unb Solbaten eben

nehmen, wo man e« ffnbet.
35le fn ben übrigen Slbfd)ttitten hehanbelten unb

angeregten gragen haben wfr theil« febon berührt,
theil« faden fie babin unb theil« finb fle für unfere
febwadjen Äräfte ju belifat, fo baß wir beren Be«

fpredjung gerne gewiegteren «JRännern überlaffen.
Sluf bie Stärfe ber »erfebfebenen taftifchen Einheften
fommen wfr fpäter ju fprechen, wenn bie gunba«
mente ber |)eere«organifation gelegt fefn werben.
S55fr halten bie« einßweilen für bie Äapitalfrage.

«Rur noch einen Slbfcbnftt be« Gerrit Berfaffer«
woden wir berühren, „bfe 3nftruft(on". — 35erfelhe

fprlrht fleh hier In einer SBetfe au«, bfe wir ihm
nach bem Bortjcrgcgangenen faum jugetraut haben

würben. — Seine SRügen flnb begrünbet, fefne Be«

merfungen unb Borfchlage ber 3?'* entfprechenb,

trefflich; wie er aber ad' ba« ©ute mft Efnem
Schlage burcbjufeften glaubt, fchefnt un« bet ben

bisherigen Einrichtungen etwa« räthfelhafter «Ratur

ju fein. Seine «Anficht, baß für bfe Slrmee weft
mehr getban werben muffe, unterflüften wfr nach

Äräften. „3ßlr gehen jfemlfche Summen für unfer
«JRilitärwefen au«," hemerfte Jüngft efn hoebgeftedter

Offijfer, „adeln wfr muffen noch bebeutenbere Dpfer
brfngen, wenn wfr ba« Slu«gegehene nfcht al« weg«

geworfen betrachten unb unfer Sßeljrwefen nicht jur
Spielerei herahflnfen laffen woden." 35er Slu«fprud)
hat feine »ode Berechtigung. — gür bie baju be«

flimmten ©eiber Wirb ba« «JRöglfchfle gethan, adein
ba« reicht einmal nicht au«. Entfprechen wfr ben

Bebürfnlffen Im Bubget, fo wirb bfe Slrmee freubfg
ba« 3brige thun. «JBfr bürfen hfefür fefne Opfer
febeuen, ftnb ffe boeb In fetnem Berhältniffe mft
benjenfgen anberer Staaten für ben nämlichen Qxotd.

«JBfr fchlleßen. 35le efbg. «Räthe haben bfe $eere««

organlfatlon in einer SBeife an bie £>anb genommen,
bfe un« ju ber Hoffnung berechtigt, fle werben bie«

felbe mit ber gleichen ßogff ju Snbe führen, ©le
wirb ihnen jur Ehre, bem Sanbe jum «Ruften unb

grommen gereichen. G

Bunt Sdjußtoifeit.

«JRit bem »erebrlicben |)errn Berfaffer ber beiben

Einfenbungen über „©cbeibenbilber unb ©cbleßta«
heden" bin ich einig bi« auf ben Bunft, baß er al«

rationede« Schefbenbtlb ba« auf einer Spifte flehenbe

Baradelogramm in erfle ßinie fledt, wäbrenb ieh

auch Jeftt noch ber ediptifchen (ooalen) gorm ben

Borjug gehen mödite.

©erne gebe ich ju, baß auf ba« »orgefdjlagene

Barallelogramm gut ju »iflren ift unb baß

feine Eden nicht in bem ©rabe unberechtigt ftnb,
al« bie be« «Rechtecf«. Slber e« flnb unb bleiben

boeb anflößige Ecfen, welche »ermfeben werben fod«

ten. 35a« B«r«ö«logramm begünfllgt über ®ebühr
bfe jufädig in ben Scheibenachfen (namentlich ber

wagrechten Slchfe) llegenben Sreffer unb berücfflch«

tfgt ju wenig beren Entfernung »om Eentrum. So
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als Bürger und Soldat. Die Geistlichen wollen
wir nicht in den Soldatenrock stecken; ste wogen
in den Etat aufgenommen werden, werden aber bei

Friedenszcit in der ihnen vom Staate angewiesenen

Stellung besser passen.

WaS nun die Aufenthalter und Niedergelassenen

anbetrifft, fo werden sie naturgemäß den Dienst
machen, wo sie sind, insofern sie durch die bürgerliche

Gesetzgebung des betreffenden Kantons seinen

eigenen Bürgern nicht hintangesetzt werden. Ist dies

der Fall, so wird ihnen Niemand daS Recht

absprechen wollen, den Dienst da zu machen, wo man
sie als Bürger anerkennt. Eingetheilte machen den

Dienst bei ihren Korps.
Gänzlich Unbemittelte, deren Zahl bei der

unentgeltlichen Bewaffnung und Bekleidung eine höchst

minime scin wird, soll die Gemeinde odcr der Staat
unterstützen.

Gegenüber öffentlichen Beamten und deren
Funktionen werden die Behörden wie bis dahin gerne
Rückstcht nehmen. Die Taxen der Ntchtdienstpflick-

tigen müssen auf eine Höhe gebracht werden, die

mit den Opfern, welche der Dienstpflichtige bringt,
in einem gebührenden Verhältnisse stehen.

Wir gehen zum wi>klicken Dienste über.

Die Eintheilung der Dienstpflichtigen dem Alter
nach in AuSzug, Reserve und Landwehr von gleicher

Stärke dürfte wohl das Rationellste sein. Alle Uebel-

stände, welche bis jetzt beim Uebertritt der Altersklassen

resultirten, würden hiebei wegfallen.
Der Uebertrttt vom AuSzug in die Reserve könnte

tale corrale geschehen, eine Abnahme von Offiztercn
und Mannschaft in Folge von Todesfall oder anderer

eingetretener Umstände wegen, würde nicht

nachtheilig auf den Effcktivstand (Solletat) einwirken,
da im Auszuge auf eine Ueberschreitung der festgesetzten

Zahl Bedacht genommen werden müßte. Auch

würde tm Kriege eine gute Anzahl Soldaten zur
Besorgung der Kranken und der im Gefecht Verwuw
beten abgehen, falls man ntcht vorzieht, ein eigenes

KorpS hiefür aufzustellen.

Allenfalls fehlende Ofsiziere der Reserve müßten

aus den Unterofsiziern und diese wieder aus der

Mannschaft rekrutirt werden. — Dasselbe gilt von
der Landwehr. Depots für Ersatzmannschaften stnd

unerläßlich, wenn man nicht ewig kombiniren will.
Der vom Herrn Verfasser der „Bundesreviston

und Militärorganisation" gemachte Vorschlag, den

Austritt deö Auszuges in die Reserve auf daö
vollendete 29. Jahr und den der Reserve tn die Landwehr

auf daS 38. Jahr festzusetzen, scheint so

zweckmäßig als billig.
Auch gegen die Belassung der Offiziere im Auszug

um zwei Jahre länger hätten wir nichts

einzuwenden, wenn eine solche Maßregel nicht störend

wirken würde. Wir glauben, eS werde von
entschiedenem Vortheile sein, die Einheit durch das ganze
Dienstalter hindurch intakt zu lassen.

Die Vertheilung der Armee auf die Kantone fällt
nicht mehr in Betracht. Die Militärkreise werden

wahrscheinlich so eingetheilt werden, daß ein jeder
derselben eine höhere militärische Einheit repräfentirt.

Ist dieses nicht durchführbar, so wird man das

nöthige Material an Offizieren und Soldaten eben

nchmcn, wo man cs findet.
Die in den übrigen Abschnitten behandelten und

angeregten Fragen haben wir theils schon berührt,
theils fallen sie dahin nnd theils sind sie für unsere

schwachen Kräfte zu delikat, fo daß wir dcren

Besprechung gerne gewiegteren Männern überlassen.

Auf die Stärke der verschiedenen taktischen Einheiten
kommen wir später zu sprechen, wenn die Fundamente

der Heeresorganisation gelegt sein werden.

Wir halten dieS einstweilen für die Kapitalfrage.
Nur noch etnen Abschnitt deS Herrn Verfassers

wollen wir berühren, „die Instruktion". — Derselbe

spricht stch hier in einer Weife aus, die wir ihm
nach dem Vorhergegangenen kaum zugetraut haben

würden. — Seine Rügen sind begründet, seine

Bemerkungen und Vorschläge der Zcit entsprechend,

trefflich; wie er aber all' daS Gute mit Einem
Schlage durchzusetzen glaubt, scheint uns bei den

bisherigen Einrichtungen etwas räthselhafter Natur
zu sein. Seine Ansicht, daß für die Armee weit
mehr gethan werden müsse, unterstützen wir nach

Kräften. „Wir geben ziemliche Summen für unser

Militärwefen aus," bemerkte jüngst ein hochgestellter

Offizier, „allein wir müssen noch bedeutendere Opfer
bringen, wenn wir daS Ausgegebene nicht als
weggeworfen betrachten und unser Wehrwcfen nicht zur
Spielerei herabsinken lassen wollen." Der Ausspruch
hat seine volle Berechtigung. — Für die dazu
bestimmten Geldcr wird daS Möglichste gethan, allein
das reicht einmal ntcht aus. Entsprechen wir den

Bedürfnissen im Budget, so wird die Armee freudig
das Ihrige thun. Wir dürfen hiefür keine Opfer
scheuen, sind ste doch in keinem Verhältnisse mit
denjenigen anderer Staaten für den nämlichen Zweck.

Wir schließen. Die eidg. Räthe haben die

Heeresorganisation in einer Weise an die Hand genommen,
die uns zu der Hoffnung berechtigt, sie werden
dieselbe mit der gleichen Logik zu Ende führen. Sie
wird ihnen zur Ehre, dem Lande zum Nutzen und

Frommen gereichen. (5

Sum Schießwesen.

Mit dem verehrlichen Herrn Verfasser der beiden

Einsendungen über „Schetbenbtlder und Schießta-
bellen" bin ich einig bis auf den Punkt, daß er als
rationelles Scheibenbild das auf einer Spitzc stehende

Parallelogramm in erste Linie stellt, während ich

auch jetzt noch der elliptischen (ovalen) Form den

Vorzug geben möchte.

Gerne gebe ich zu, daß auf das vorgeschlagene

Parallelogramm gut zu vistren ift und daß

seine Ecken nicht tn dem Grade unberechtigt stnd,

alö die deê Rechtecks. Aber eö sind und bleiben

doch anstößige Ecken, welche vermieden werden sollten.

Das Parallelogramm begünstigt über Gebühr
die zufällig in den Scheibenachsen (namentlich der

wagrechten Achse) liegenden Treffer und berücksichtigt

zu wenig deren Entfernung vom Centrum. So
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gilt ein in ber wagrechten Schelbenachfe Ifegenber

Sreffer, 50 Eentlmeter »om Eentrum entfernt, noch

al« Bitbtreffer, wäbrenb bagegen folche Sreffer, bie

blo« 45 Eentlmeter »om Eentrum, aber jufädig
circa 10 Em. über ober unter jener Slcbfe liegen,

nicht mehr fn'8 Baradelogramm faden. 35aß aber

blo« wegen fleliter $ ö h e n abwefehung (bie mehr

»om 3«fnH <H« »om Schuften abhängt) efn bem

Eentrum näher gelegener Sreffer au«gefchloffen fein

fod, wäbrenb entferntere Sreffer mit größerer Sei«

tenabmeirbung noch jugelaffen werben, erfehefnt mir
al« ein Uebelftanb.

Solche Sntoleranj gegen unbebeutenbe ßöbcnab«

weicbungen läßt fleh bfe Ellipfe nfcht ju Schulben

fommen; benn bei ihr werben bie »on ber wagrech«

ten ©cbeibenachfe ahwefehenben, b. b. über ober

unter ihr Hegenben Sreffer nur bann au«gefebloffen,

wenn fle jugleieh weiter com Eentrum entfernt flnb

al« bie äußerften Bunfle Jener Slcbfe. 3" flroß

fcheint mir bie Soleranj be« edfptffrhen ©cbefben«

hflbe« gegenüber ben jwifeben ben Scbeibenachfen

Hegenben Sreffern fefne«weg«; benn bie ftöbenab«

weichungen werben boeb nur bann gebulbet, wenn
bfe ©eftenahweiebung um fo geringer fft, b. h. wenn

ber Sreffer fich mehr ber fenfrechten ©cbeibenachfe

nähert. 35a« edfptffche ©ebelbenbilb ift auch ba«

rum ba« natürliche, weil e« efnem Duerfchnftt ber

natürlichen ®treuung«garhe (auch „@treuung«fegel"
genannt) entfpricht. E« legt bie fleinen ßöben«

abwefchungen, welche weniger in ber ©ewalt be«

Schuften liegen, richtiger «Jßeife auch weniger bem

Schuften jur Saft, al« bie Seitenabweichungen,

welche mehr golge »on Schießfehlern flnb; abge-

fehen »on biefer bfdfgen «JRobififatfon, entfehefbet

bfe Entfernung be« Schüffe« »om 3l*'l>unft, tem

Eentrum.
2Ba« üherbfe« bfe o»ale gorm noch empfiehlt, Ift

bie Betrachtung, baß biefe gorm eherSlu«fieht haben

bürfte, auch an gfreifebießen aboptlrt ju werben, In»

bem fie fich ben bl«ber auf ben Stfchfchefben übll«
eben gfguren beffer anfcbließt al« ba« fpifte Borade«

logramm.
3m Uebrigen ift auch für mich bfe £auptfacbe,

baß ber befprochene ©egenftanb überhaupt geprüft
unb an bie $anb genommen wirb, unb ftimme ich

ben fehr »erbanfen«werthen Slnregungen unfere«

£rn. Seh. Im «JBefenHieben bef, Inbem auch mir al«
wünfehbar erfehefnt:

1. baß jum ©ebraud) bei ben mflftärffchen Uebun«

gen unb ben Uehungen ber gelbfcbüften»erefne efn

neue« rationede« Sdjeibenbflb, annähemb »on ber

©röße ber bisherigen «JRann«figur, offijfed feftge«

ftedt werbe;
2. baß in biefe« $auptbflb, wenfgften« für bie

Hebungen ber Scharffchüften, ein Heinere« Bilb »on

gleicher gorm fomme;
3. baß bie Sreffer biefe« fiebern Bflbe« auf ben

furjen 35fftanjen In angemeffener, refp. »orgefdjlage«

ner Sßeife be»orjugt werben. O.

©rtntotrutiß.

«JBfr bebattern aufrichtig ben fehr gereijten Sttjl
ber un« gewffcmeten „Slntwort" fn ber leftten «Rums

mer bfefer 3eiH<brift, unb muffen bemerfen, baß

wfr auf folche Erpeftoratfonen nicht fm gade flnb,
gebfibrenb unb öffentlich ju rrplfjfren. So erforbert
e« bfe «Jtücfficbt auf bfefe« unfer Organ, Welche« ftet«

Objeftioftät unb «ffiürbe ber 35fefuffion fn feinen

Spalten ju wahren fuebt, unb auf bfe Sache felbft,
welcber Immer gefdlabet wfrb, wenn perfönlfche 35ff«

ferenjen jwifeben 35enjenfgen entfteljen, bfe In ber

£auptfacbe gegenfeltlg efnoerftanben finb.
Sachlich erlauben wir un«, jur Bermefbung »on

«JRißoerftänbniffen, furj folgenbe Bemerfunaen:
SBir motloirten feiner 3e't in ber B"ffe mehr«

fad) ben SBunfch, e« möchten bie bejüglichen Be«

ratbungen gleich »on Stnfang an möglicbft re«

puhlifanifeh, b. h. mit möglicbft öielfeftiger Bethei»

Ugung ber Sacheerftänbigen eingeleitet werben. «Jßir

würben in biefen Beftrebungen »on Äodegen unter«

ßüftt, unter anbern auch »on &errn Dbetlfeute«
nant Dr. 31. Baaber. 35fefclben fanben Inbeffen

nur fehr hebfngte' Berücfiicbtigung unb fn einer
«JDBelfe, bfe wohl nach »erfchfebenen «Jtidtungen nid)t
befrfebfgt haben mag.

35em al«bann In Ölten ahermal« auftauchenben
«ißunfeb unb geftedten Slntrag fm Sfnne größerer ju
»eranftaltenber Berfammlungen ftfmmten wir nicht

bei, weil wir e« jweefmäßiger finben, nachtem nun
efnmal fn engerem Äreife efn Entwurf gemacht, bie

adgemeine Betbreftung be«felhen ahjuwarten unb erft
bann efne Befprechung ber bejügltcbcn gragen fn

möglfchft jahlrefcben Ärcffen anjuregen. Efne Slnflcbt,

welcher ein Stntragfteder In Ölten ebenfad« Slu««

bruef gab, unb welcher weltau« bie meiften an«

wefenben Äodegen hefftfmmten.

Bafel, 30. 3anuar. gifeber.

Sie Uerroinletjre In Berbfnbung mft ber 35ar«

ftedung', Beurtbellung unb Befdvretbung be«

Serrafn« »om mflftärffchen Stantpunfte. Bon
Sari 3Ru«jln«fl, f. f. Oherftl. fm 15. 3n=
fanterie«3?egfment, unb Ebuarb Buchoba,
f. f. Hauptmann fm 56. 3nfanterfe«SRegfment.

«JBien, 8. «JB. Sefbel u. Sohn. 1872.
35lcfc« über 500 Seiten ftarfe «JBerf in ©roß«

Ofta» würbe, wie e« im Borwort heißt, ju bem

3wecfe »erfaßt, um ben an ber «Jßfener»«Reuftäbter

«JRtlltärafabemie gehaltenen Borträgen über Serraln«

lehre, Situatfon«jefchnen unb «JRilltär««JRappfrung,
welche ©egenftänbe an bfefer Slnftalt ju einem Sehr«

fache »erelnfgt finb, jur ©runblage ju bfenen.

35a« «ffierf enthält 20 Slbfcbnltte, 2 Slnhänge unb

9 $ülf«tafeln, ferner 21 #oljfcbnltte unb efnen

SUla« »on 29 Safein.
35le erften 8 Slbfd>nltte beljanbeln bie elementare

Serralnlehre.
35er 9. Slbfchnitt enthält ganj »orjügllcbe Erörte«

rungen au« ber ©eologle In Ihrer Begebung auf
bie Serrainformen.
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gilt ein tn der wagrechten Scheibenachfe liegender

Treffer, 50 Centimeter vom Centrum entfernt, nock

alö Bildtreffer, während dagegen solche Treffer, die

blos 45 Centimeter vom Ccntrum, aber zufällig
circa 10 Cm. über oder unter jener Achse liegen,

nicht mehr in's Parallelogramm fallen. Daß aber

blos wegen kleiner Höhenabweichung (die mehr

vom Znfall als vom Schützcn abhängt) ein dem

Centrum näher gclcgener Treffer ausgeschlossen sein

soll, während entferntere Treffer mit größerer
Seitenabweichung noch zugelassen werden, erscheint mir
alö ein Nebelstand.

Solche Intoleranz gegen unbedeutende Höhenab-

weichnngen läßt sich die Ellipse nickt zn Schulden

kommen z denn bei ihr werden die von der wagrechten

Sckeibenackse abweichenden, d. h. über oder

unter ihr liegenden Treffer nur dann ausgeschlossen,

wenn sie zugleich weiter «om Centrum entfernt stnd

alö die äußersten Punkte jener Ackse, Zu groß

scheint mir die Toleranz des clllptischcn Scbeiben-

btldes gegenüber den zwischen den Sckelbenachsen

liegenden Treffern keineswegs; denn die Höhenab-

«eickungen werden doch nur dann geduldet, wenn
die Seitenabweichung um so geringer ist. d. h. wenn

der Treffer stch mehr der senkrechten Scheibcnachse

nähert. Das elliptische Scheibenbild ist auch

darum das natürliche, weil cS einem Querschnitt der

natürltcken Streuungsgarbe (auch „Streuungskegel"
genannt) entspricht. Es lcgt die kleinen Höhcn-
abweichungen, welche weniger in der Gewalt des

Schützen liegen, richtiger Weise auch weniger dem

Schützen zur Last, als die Seitenabweichungen,

welche mehr Folge von Schießfehlern find; abgesehen

von dieser billigen Modifikation, entscheidet

dte Entfernung des Schusses vom Zielpunkt, dem

Centrum.
Waö überdies die ovale Form noch empfiehlt, ist

die Betrachtung, daß diese Form eher Aussicht haben

dürfte, auch an Freisckießen adoptirt zu werden,
indem sie sich den bisher auf den Stichscheiben üblichen

Figuren besser anschließt als das spitze

Parallelogramm.

Im Uebrigen tst auch für mich die Hauptsache,
daß der besprochene Gegenstand überhaupt geprüft
und an die Hand genommen wird, und stimme ick

den sehr verdankenSwerthen Anregungen unseres

Hrn. Sch. im Wesentlichen bei, indem auch mtr als
wünschbar erscheint:

1. daß zum Gebrauch bet den militärischen Uebungen

und den Uebungen der Feldschntzenvereine ein

neues rationelles Scheibenbild, annähernd von der

Größe der bisherigen MannSfigur, offiziell festgestellt

werde;
2. daß in diefes Hauptbild, wenigstens für die

Uebungen der Scharfschützen, ein kleineres Bild von

gleicher Form komme;
3. daß die Treffer dieses kleinern Bildes auf den

kurzen Distanzen in angemessener, resp, vorgeschlagener

Weise bevorzugt werden. O.

Erwiderung.

Wir bedauern aufrichtig dcn sehr gereizten Styl
der uns gcwidmcten „Antwort" in der letzten Nummer

dieser Zeitschrift, und müssen bemerken, daß

wir auf solche Expektorationen nickt im Falle sind,

gebührend und öffentlich zu repliziren. So cr fordert
es die Rücksicht auf dieses unser Organ, wclchcs stets

Objektivität und Würde der Diskussion tn seinen

Spalten zu wahren sucht, und auf die Sache sclbst,

welcher immer geschadet wird, wenn persönliche

Differenzen zwischen Denjenigen entstehen, die in der

Hauptsache gegenseitig einverstanden sind.

Sachlich erlauben wir uns, zur Vermeidung von
Mißverständnissen, kurz folgende Bemerkungen:

Wir motivirten seiner Zeit in der Presse mehrfach

den Wunsch, eö möchten die bezüglichen

Berathungen gleich von Anfang an möglichst

republikanisch d. h. mit möglichst vielseitiger Betheiligung

der Sachverständigen eingelcitct werden. Wir
wurden tn diesen Bestrebungen von Kollegen unterstützt,

unter andern auch von Herrn Oberlieutenant

Dr. A, Baader. Diesclben fanden indessen

nur sehr bedingte' Berücksichtigung und in einer

Weise, die wohl nach verschiedenen Richtungen nicht

befriedigt haben mag.
Dem alsdann in Ölten abermals auftauchenden

Wunsch und gestellten Antrag im Sinne größerer zu

veranstaltender Versammlungen stimmten wir nickt

bei, weil wir es zweckmäßiger sinden, nacktem nun
einmal in engerem Kreise ein Entwurf gemackt, die

allgemeine Veibreitnng desselben abzuwarten und crst

dann eine Besprechung der bezüglicbrn Fragen in
möglichst zahlreichen Kreisen anzuregen. Eine Anstcht,

welcher ein Antragsteller in Ölten ebenfalls Ausdruck

gab, und welcher weitaus die meisten

anwesenden Kollegen beistimmten.

Basel, 30. Januar. Fischer.

Die Terrainlehre in Verbindung mit der Dar¬
stellung, Beurtheilung und Beschreibung deS

Terrains vom militärischcn Standpunkte. Von
Carl Muszinski, k. k. Oberstl. tm 15.

Infanterie-Regiment, und Eduard Puchoda,
k. k. Hauptmann im 56. Infanterie-Regiment.
Wien, 8. W. Seidel u. Sohn. 1872.

Dieses über 500 Seiten starke Werk in Groß-
Oktav wurde, wie eö im Vorwort heißt, zu dem

Zwecke verfaßt, um den an der Wiener-Neustädter
Militärakademie gehaltenen Vorträgen über Terrain-
lehre, Situationszeichnen und Militär-Mappirung,
welche Gegenstände an dieser Anstalt zu einem Lehrfache

vereinigt find, zur Grundlage zu dienen.

Das Werk enthält 20 Abschnitte, 2 Anhänge und

9 Hülfötafeln, ferner 21 Holzschnitte und einen

Atlas von 29 Tafeln.
Die ersten 8 Abschnitte behandeln die elementare

Terrainlehre.
Der 9. Abschnitt enthält ganz vorzügliche Erörterungen

aus der Geologie in ihrer Beziehung auf
die Terrainformen.
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